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§ 16 NÖ JagdG Dauer der
Wirksamkeit der Vereinigung,
Zerlegung und Abrundung von

Jagdgebieten und der Zuerkennung
von Vorpachtrechten

 NÖ JagdG - NÖ Jagdgesetz 1974

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2022

(1) Die nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 13, 14 und 15 Abs. 2 getro enen Verfügungen bleiben solange

aufrecht, bis sie von der Bezirksverwaltungsbehörde aufgehoben oder abgeändert werden. Die Aufhebung oder

Abänderung erfolgt nach Anhörung der Jagdgenossenschaften oder Eigenjagdberechtigten über Antrag mindestens

eines der Beteiligten oder von Amts wegen dann, wenn die Voraussetzungen für die Vereinigung, Zerlegung oder

Abrundung der Jagdgebiete oder die Zuerkennung von Vorpachtrechten weggefallen sind oder sich geändert haben,

oder nach neueren jagdwissenschaftlichen Erkenntnissen anders zu beurteilen oder wenn diese Verfügungen durch

einen o enbaren Irrtum oder ein Versehen der Behörde zustande gekommen sind. Die auf eine Aufhebung oder

Abänderung gerichteten Anträge sind nur im Rahmen eines Verfahrens nach den §§ 12 und 16a möglich.

(2) Entfallen bei einem Eigenjagdgebiet, dessen Eigentümer das Vorpachtrecht gemäß § 14 Abs. 3 und 4 ausgeübt hat,

die Voraussetzungen für die Geltendmachung des Vorpachtrechtes, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde den

Pachtvertrag für aufgelöst zu erklären und die Grund ächen, auf denen das Vorpachtrecht anerkannt war, für die

restliche Dauer der Jagdperiode dem Genossenschaftsjagdgebiet zuzuweisen bzw. die nach § 13 Abs. 2 erforderliche

Regelung zu treffen.

In Kraft seit 26.08.2015 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jagdg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jagdg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jagdg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jagdg/paragraf/13
file:///

	§ 16 NÖ JagdG Dauer der Wirksamkeit der Vereinigung, Zerlegung und Abrundung von Jagdgebieten und der Zuerkennung von Vorpachtrechten
	NÖ JagdG - NÖ Jagdgesetz 1974


